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Amtlicher Teil 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

E I N L A D U N G 
zur 1. Sitzung der Verbandsversammlung des  

Trinkwasserzweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ 

am Montag, dem 20. Oktober 2014 - Beginn: 18.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Betriebsgebäudes  
der Verbandskläranlage in Bad Langensalza 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung  
 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 Entschuldigungen 
 Annahme der Tagesordnung 
 
 

Abwicklung unter Leitung des ältesten Verbandsrates  
 
TOP 2 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 Wahl-Ordnungsnummer: 01/VI/14  
 
Abwicklung unter Leitung des neuen Verbandsvorsitzenden  
 
 
TOP 3 Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 Wahl-Ordnungsnummer: 02/VI/14  
 
TOP 4 Besetzung des Verbands- und Werksausschusses  
 Beschlussvorschlag Nr. 03/VI/14 
 
 

 

Amtsblatt des Zweckverbandes 

Verbandswasserwerk  

Bad Langensalza 
mit dem Sitz in 99947 Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13 
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TOP 5 Neubesetzung des Verbraucherbeirates  
 Beschlussvorschlag Nr. 04/VI/14 
 
TOP 6 Genehmigung der Niederschrift über die 10. Sitzung der  
 Verbandsversammlung am 05. Februar 2014 
 Beschlussvorschlag Nr. 05/VI/14 
 
TOP 7 Feststellung Jahresabschluss 2012 
 Beschlussvorschlag Nr. 06/VI/14 
 
TOP 8 Wirtschaftsplan 2015 
 -Haushaltssatzung 
 -Investitionsplan 
 -Finanzplanung 
 Beschlussvorschlag Nr. 07/VI/14 
 
TOP 9 Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV   
 Beschlussvorschlag Nr. 08/VI/14 
 
 
 

Verbandswasserwerk Bad Langensalza  

 
 Bernhard Schönau  

Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
Der Verbands- und Werksausschuss des Trinkwasserzweckverbandes „Verbandswasserwerk 
Bad Langensalza“ hat in seiner Sitzung am 17. September 2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 3 Bericht der Werkleitung  § 19 ThürEBV – Halbjahresbericht zum 30.06.2014 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt vom Halbjahresbericht der Werkleitung gem. § 19 ThürEBV und 
den Erläuterungen hierzu Kenntnis. 
 

TOP 4 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt den Bericht zur Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2014 zur 
Kenntnis und bestätigt, dass eine Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht besteht. 
 
TOP 6  Neubesetzung des Verbraucherbeirates 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt, die Mitgliedsgemeinden an die Abgabe von Vorschlägen für die 
Besetzung des Verbraucherbeirates zu erinnern und die Vertreter des Zweckverbandes um eine Erklärung zur 
weiteren Mitarbeit zu bitten. 
 

TOP 7 Information zum Antrag zur Aufsuchung von Salzlagerstätten im Erlaubnisfeld „Gräfentonna“ 
 Beeinflussung der Trinkwasserversorgung Bereich Bad Tennstedt 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis von der ablehnenden Stellungnahme des Verbandswasser-
werkes zur Aufsuchung von Salzlagerstätten im Erlaubnisfeld Gräfentonna, die die Trinkwasserversorgung in 
den Versorgungsbereichen Bad Tennstedt und Kirchheilingen beeinflussen könnte. 
 

TOP 8 Auswirkungen des FRABO-Urteils auf die Qualitätsbelange der öffentlichen Trinkwasserversorgung   
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis von den Feststellungen aus dem Urteil des EUGH zur 
DVGW-Zertifizierung, bestätigt einvernehmlich die Änderung der technischen Anschlussbedingungen des 
Zweckverbandes und die weitere Verwendung der DIN-DVGW-Zeichen oder des DVGW-Zeichens zur 
Sicherstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der öffentlichen Trinkwasserversorgung und 
Verwendung für die Kundenanlage.   
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TOP 9 Bekanntgabe einer Eilentscheidung vom 13. Mai 2014 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt von   der  Entscheidung  gemäß  § 30 ThürKO zur Vergabe der 
Trinkwasserleitung - „Neue Straße und Weinbergweg“ in Bad Langensalza / OT Aschara - vom 13. Mai 2014 
wie vorgetragen Kenntnis. 

 
Nichtöffentlicher Teil 

 
TOP 10 Kreditumschuldung  
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt einvernehmlich, den Kreditvertrag zu den genannten Konditionen 
mit der Thüringer Aufbaubank, Erfurt, abzuschließen. 

 
TOP 11 Vergabe Trinkwasserleitung Jahnplatz Bad Langensalza 
Der Verbands- und Werksausschuss des Verbandswasserwerkes Bad Langensalza vergibt den Auftrag für die 
Trinkwasserleitung Bad Langensalza Jahnplatz.   
 

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich des Ablaufs des erfolglosen Beanstandungsverfahrens gemäß § 19 ThürVgG 
vom 18. April 2011. Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, nach einem etwaigen Beanstandungsverfahren 
den Auftrag zu erteilen.   
 

TOP 12 Erlass/Niederschlagung von Forderungen 
12.1 Bericht zu Forderungsausfällen 2013 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis von den im Jahr 2013 durch die Werkleitung veranlassten 
Niederschlagungen bzw. Forderungsausfällen.  
 

12.2 Erlass von Forderungen 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt den Erlass von Forderungen. 
 
TOP 13 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt den Wegfall der Gründe zur Geheimhaltung bei den Beschlüssen 
im nichtöffentlichen Teil. Die Bekanntgabe ist zu beschränken auf den Inhalt, nicht auf Einzelheiten. 
 
 
 

 

 

 

Anmerkung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anmerkung: 
Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den Gemeindeverwaltungen aller Mitglieds-
gemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes zur kostenlosen Mitnahme bereit. 
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Erscheinungsweise: Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungsblatt des Zweckverbandes „Verbands-
  wasserwerk Bad Langensalza“ und erscheint in unregelmäßigen Abständen je 
 nach Bedarf. 
 

Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00  – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr und donnerstags 
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Das Amtsblatt kann auch im Abonnement beim Zweckverband „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“ bestellt wer-
den. Der Bezugspreis einschließlich Porto und Versand beträgt je Einzelausgabe 2,00 EURO. 
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